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Aus jetzt vom Bundesamt 
für Strahlenschutz (BfS) 
offengelegten Akten geht 
hervor, daß die Physika-
lisch-Technische Bundes-
anstalt (PTB) erhebliche 
Zweifel an der Eignung 
von Gorleben als Endla-
ger für hochradioaktiven 
Atommüll hatte. 1983
wies die Bundesregierung 
die Fachbehörde an, ent-
gegen deren Auffassung 
Gorleben als Endlager-
standort zu befürworten. 
Im Laufe der Erkundung 
des Salzstocks drängten 
sich offenbar zwei wesent-
liche Schwachpunkte in 
der Abschirmung der 
Radioaktivität von der 
Biosphäre auf, was in den 
offiziellen Berichten un-
terschlagen wurde. Durch 
den Verzicht auf eine 
doppelte geologische Bar-
riere in den Sicherheits-
anforderungen durch die 
derzeitige Führung des 
Bundesumweltministeri-
ums wird einer dieser 
Schwachpunkte heute 
„wegdefiniert“.

Die Bürgerinitiative Lüchow-
Dannenberg (BI) titelt dazu in 
einer Pressemitteilung vom 
25. August 2009: „Die Gorle-
ben-Lüge stürzt ein wie ein 
Kartenhaus“. Das Aktenstudi-
um belege, daß die Entschei-
dung für Gorleben politisch 
manipuliert wurde. Die da-
mals zuständige Physikalisch-
Technische Bundesanstalt 
(PTB) sprach demnach nach 
Auswertung der Tiefbohrun-
gen 1983 in einem „Zwi-

schenbericht“ die Empfehlung 
aus, neben Gorleben sollten 
auch andere Standorte unter-
sucht werden, um Sachzwänge 
bei der Realisierung des End-
lagers im Salzstock Gorleben 
zu vermeiden. „Dies würde 
auch die Akzeptanz des 
Standortes Gorleben erhö-
hen“, schloß der auf den 6. 
Mai 1983 datierte Zwischen-
bericht. Die bisherigen Er-
kenntnisse über den Salzstock 
Gorleben hätten jedoch die 
„Aussagen über seine Eig-
nungshöffigkeit für die End-
lagerung der vorgesehenen ra-
dioaktiven Abfälle voll bestä-
tigt.“ Auf eine alternative 
Standortsuche wurde seitens 
der Bundesregierung bekannt-
lich verzichtet, statt dessen 
begann das Abteufen der 
Schächte und damit der Bau 
des Erkundungsbergwerks 
drei Jahre später, im März 
1986.
Nur einen Tag vor der Verab-
schiedung ihres „Zwischenbe-
richts“ hatte sich für die PTB 
der Sachverhalt noch ganz an-
ders dargestellt. Bei der Sich-
tung der verschiedenen Ent-
würfe, die zu jenem „Zwi-
schenbericht“ führten, wurde 
die Bürgerinitiative Umwelt-
schutz Lüchow-Dannenberg 
(BI) fündig: Am 5. Mai 1983 
hieß es in dem Vorentwurf, 
der an jenem Tag mit der 
Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe (BGR) 
und der Deutschen Gesell-
schaft zum Bau und Betrieb 
von Endlagern (DBE) laut 
handschriftlichem Vermerk 
diskutiert wurde: „Es ist daher 
nicht auszuschließen, daß 
nach erfolgter untertägiger 
Erkundung aufwendige Maß-
nahmen an den technischen 

Barrieren notwendig werden, 
um die Einhaltung von 
Grenzwerten sicherzustellen. 
Ob diese Ausgaben dann 
grundsätzlich unvermeidbar 
sind, kann nur beantwortet 
werden, wenn Vergleichsda-
ten von anderen Standorten 
vorliegen.“
Professor Helmut Röthemey-
er, ehemaliger Abteilungslei-
ter der Physikalisch-Techni-
schen Bundesanstalt (PTB), 
hatte im April 2009 in einem 
Gespräch mit der Berliner Ta-
geszeitung berichtet, zu dem 
Treffen mit den Experten der 
BGR seien unerwartet auch 
Vertreter des Bundeskanzler-
amtes und der Bonner Mini-
sterien für Forschung und 
Technologie und des Inneren 
erschienen. Die Ministeriums-
vertreter hätten die Physika-
lisch-Technische Bundesan-
stalt zur Änderung ihres Gut-
achtens aufgefordert: „Es gab 
nichts Schriftliches, keine 
schriftliche Weisung, aber wir 
mußten das Gespräch klar als 
Weisung auffassen“, sagte 
Röthemeyer, der inzwischen 
pensioniert ist.
„Wir wollten der Sache auf 
den Grund gehen und nachle-
sen, was in dem Entwurf 
stand, der nach der politischen 
Intervention geändert wurde“, 
sagte BI-Sprecher Wolfgang 
Ehmke. Nachzulesen ist nun: 
Nach Abschluß der obertägi-
gen Erkundung durch Tief-
bohrungen drängten sich zwei 
Schwachpunkte des Salz-
stocks Gorleben auf, der was-
serleitende Hauptanhydrit und 
die hydrogeologischen Ver-
hältnisse. Das gab den Aus-
schlag für die Empfehlung der 
PTB, auch andere Standorte 
neben Gorleben zu erkunden. 
„Die Genese des PTB-Ent-
wurfs von der Arbeitsfassung 
bis hin zum fertigen „Zwi-
schenbericht“ zeigt, daß mit 
der Untersuchung anderer 
Standorte nicht auf die Ak-
zeptanz abgestellt wurde, son-
dern auf ein finanzielles Risi-
ko“, konstatiert die BI. „An 
keiner Stelle findet sich in 
Vorentwürfen die Behaup-
tung, daß der Salzstock eig-

nungshöffig sei beziehungs-
weise daß die Tiefbohrungen 
dieses „voll bestätigt“ hätten, 
wie es im „Zwischenbericht“ 
formuliert wurde“, berichtet 
Ehmke nach der Aktenein-
sicht. Der Begriff „Eignungs-
höffigkeit“ oder „weitere Er-
kundung“ stammt zudem aus 
dem Bergbau und bezeichnet 
lediglich die Möglichkeit 
(Hoffnung), am untersuchten 
Ort Bodenschätze (hier: Salz) 
zu gewinnen. Er sagt hingegen 
nichts über eine Eignung als 
Atommüll-Lagerstätte aus.

Erster Schwachpunkt ist nach 
damaliger Ansicht der PTB-
Fachleute der Hauptanhydrit 
im Salzgestein selbst. Anhy-
drit ist ein Mineral aus Calci-
umsulfat, das härter und sprö-
der ist als Salz. Im Salzberg-
bau ist Anhydrit als potenziell 
wasserführende Schicht ge-
fürchtet, warnt der Geologe 
Detlef Appel. Würden die 
hochradioaktiven, heißen Ab-
fälle eingelagert, so könnten 
sich Wegsamkeiten für kon-
taminierte Laugen bilden.
Die Hydrogeologie des Deck-
gebirges über dem Salzstock 
wurde in deutlichen Worten 
als zweite Schwachstelle be-
zeichnet. Wörtlich heißt es in 
der Arbeitsfassung des PTB-
Berichts, es sei „festzustellen, 
daß die über den zentralen Be-
reichen des Salzstocks Gorle-
ben vorkommenden tonigen 
Sedimente keine solche Mäch-
tigkeit und durchgehende Ver-
breitung haben, daß sie in der 
Lage wären, Kontaminationen 
auf Dauer von der Biosphäre 
fernzuhalten.“ Ohne aufwen-
dige technische Barrieren zur 
Einhaltung von Grenzwerten 
müsse mit dem Eintreten von 
Schadstoffen in den untersten 
Grundwasserleiter nach 600 
beziehungsweise 1.170 Jahren 
gerechnet werden.*

* Die hier zitierten Texte aus dem 
„Zusammenfassenden Zwischen-
bericht der PTB über Ergebnisse 
der Standortuntersuchungen in 
Gorleben“ (Entwürfe vom 5.5 
und 6.5.1983 für das Kapitel „Zu-
sammenfassung und Bewertung
der Ergebnisse“, gez. Dr. Illi) fin-
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Zum Vergleich: die Sicher-
heitsanforderungen des Bun-
desumweltministeriums unter-
stellen heute einen Gewährlei-
stungszeitraum von 1 Million 
Jahre. „Der Verzicht auf eine 
doppelte geologische Barriere, 
wie es seitens des derzeitigen 
Bundesumweltministers Sig-
mar Gabriel (SPD) vorge-
schlagen wird, erscheint nach 
der Lektüre des PTB-Entwurfs 
in einem äußerst fragwürdigen 
Licht. Damit wird ein wesent-
licher fachlicher Einwand ge-
gen Gorleben wegdefiniert“, 
kritisiert die BI. Ehmke: „Für 
uns wird deutlich, es gab eine 
politische Bevormundung der 
Fachbehörde. „Die Gorleben-
Lüge stürzt ein wie ein Kar-
tenhaus. Der Salzstock muß 
endlich raus aus dem Pool der 
fraglichen Endlagerstandorte. 
Wir demonstrieren am 5. Sep-
tember in Berlin für den sofor-
tigen Ausstieg aus der Atom-
kraft, damit eine ergebnisof-
fene, vergleichende Endlager-
suche starten kann.“

Auch Bundesumweltminister 
Sigmar Gabriel hält jetzt das 
Endlagerkonzept der Unions-
parteien für endgültig ge-
scheitert. „Die schwarz-gelbe 
Regierung Kohl hat sich bei 
ihrer Entscheidung für Gorle-
ben als Atom-Endlager über 
massive fachliche Bedenken 
hinweggesetzt“, erklärte Ga-
briel am 25. August 2009 ge-
genüber der Presse. „Die Ak-
ten belegen, daß die Experten 
in der zuständigen Fachbehör-
de schon 1983 auf hohe Risi-
ken in Gorleben hingewiesen 
und die Erkundung anderer 
Standorte empfohlen haben. 
Daß Union und FDP sich auch 
heute noch einem solchen in-
ternational längst üblichen 
Standortvergleich verweigern, 
ist verantwortungslos.“

Gabriel: „ Die Entscheidung 
für Gorleben war von Anfang 
an weniger fachlich, sondern 
vielmehr politisch motiviert. 
Die Regierung Kohl ließ 1983 
Gorleben-kritische Gutachten 

den sich als pdf-Dateien auf der 
Homepage www.bi-luechow-
dannenberg.de

umschreiben und ignorierte 
die Forderung ihrer eigenen 
Fachleute, Standortalternati-
ven zu untersuchen. Die 
schwarz-gelbe Koalition war 
auch dafür verantwortlich, daß 
in den Jahren 1989 bis 1996 
Verträge mit den Grund-
stückseigentümern in Gorle-
ben abgeschlossen wurden, 
die bis 2015 befristet sind. 
Deshalb könnte Gorleben, 
wenn überhaupt, nur nach 
langwierigen Enteignungsver-
fahren genutzt werden. Für 
Schwarz-Gelb ist die Ge-
schichte von Gorleben eine 
unrühmliche Aneinanderrei-
hung von Versagen, Vertu-
schen und Verschweigen.“

Nießrechte sind in 
Gorleben bis Ende 2015 
befristet

Zuvor war bereits bekannt 
geworden, daß die Nießrechte 
in Gorleben zum Teil nur be-
fristet vergeben worden sind. 
Marianne Fritzen, Gründer-
ikone der Bürgerinitiative 
Umweltschutz Lüchow-Dan-
nenberg und Gorleben-Archi-
varin waren Grundstücksver-
träge aus den Anfängen von 
Gorleben in die Hand gefal-
len. Ende der 1970er Jahre 
kaufte demnach die Deutsche 
Gesellschaft zur Wiederaufar-
beitung (DWK) Grundstücke 
in Gorleben. Bauern wurden 
unter Druck gesetzt und es 
winkte ein Quadratmeterpreis 
weit über dem Marktwert. 
Doch einige verkauften nicht, 
wie die Kirche und der Graf 
von Bernstorff, andere ver-
kauften zwar, aber überließen 
die sogenannten Nießrechte 
am Salz unter ihren 
Grundstücken nur befristet der 
DWK, nämlich nur bis zum 
31. Dezember 2015, wie die 
Süddeutsche Zeitung in ihrer 
Wochenendausgabe vom 22. 
August 2009 berichtete. Be-
troffen sind davon auch 
Grundstücke über dem ge-
planten Endlager für hochra-
dioaktive Abfälle. „Werden 
die Nießrechte nicht vertrag-
lich neu geregelt, so kann un-
ter Tage nicht ausgebaut wer-
den“, erläutert die Bürgerini-

tiative Umweltschutz (BI) Lü-
chow-Dannenberg die Situa-
tion. Doch ein schnelles Ende 
von Gorleben bedeute das 
nicht, wie der Bundesum-
weltminister Sigmar Gabriel 
aus dieser Lage schließt. 
„Schön wäre es, aber wir wer-
den jeden einzelnen Grund-
stücksbesitzer, der seine Salz-
rechte gewahrt hat, überzeu-
gen müssen, daß in Gorleben 
schon lange nicht mehr erkun-
det wird, sondern daß es eine 
Vorfestlegung gibt, der man 
einen Riegel vorschieben 
muß“, erklärte BI-Sprecher 
Wolfgang Ehmke. Auf jeden 
Fall sehen sich die Gorleben-
Gegner nicht am Ende ihres 
Lateins, wenn, wie befürchtet, 
eine CDU/FDP-Mehrheit nach 
den Wahlen das Moratorium 
in Gorleben aufhebt.

Befristet ist demnach auch die 
sogenannte „Gorleben-Verän-
derungssperre“. 2005 hatte 
Rot/Grün das Atomgesetz no-
velliert und damit eine Verab-
redung des Atomkompromis-
ses eingelöst. Die Unversehrt-
heit des Salzstocks Gorleben 
sollte auf 10 Jahre erhalten 
bleiben, um dort ein nukleares 
Endlager einrichten zu kön-
nen. Im dafür bezeichneten
Planungsgebiet dürfen auf 
Grundstücken keine wesent-
lich wertsteigernden Baumaß-
nahmen durchgeführt werden. 
Insbesondere zielt die Verord-
nung darauf ab zu verhindern, 
daß im Bereich des Salzstocks 
Gorleben Salz im soltechni-
schen Betrieb gewonnen wird 
oder daß Gaskavernen ange-
legt werden. Mit der Salinas 
GmbH, die dort Salz abbauen 
möchte, sollte ein wirtschaftli-
cher Opponent in Schach 
gehalten werden.

Gabriel: CDU/CSU vor 
Endlager-Gau in 
Gorleben

„CDU und CSU sind mit ihrer 
Strategie für ein atomares 
Endlager in Gorleben vor die 
Wand gefahren“ kommentiert 
Bundesumweltminister Sig-
mar Gabriel diese Berichte. Es 
räche sich eben, wenn man 

mit dem Kopf durch die Wand 
will. Selbst bei einer Aufhe-
bung des Erkundungsstopps 
und des Moratoriums im Jahr 
2010, wie es das Atomgesetz 
vorsieht, wäre Gorleben bis 
zum Jahr 2015 nicht zu Ende 
zu erkunden.
Gabriel verweist in diesem 
Zusammenhang auf sein An-
gebot aus dem Jahr 2006, 
Gorleben weiter zu erkunden. 
Gabriel: „Es waren die frühe-
ren Regierungen von CDU 
und FDP, die diese bis 2015 
befristeten Verträge mit den 
Grundstückseigentümern ge-
schlossen haben. Und diese 
Verträge beziehen sich zudem 
nur auf die Erkundung. Ein 
denkbarer Bau eines Endla-
gers ist von den Grundstücks-
eigentümern in diesen Verträ-
gen überhaupt nicht geregelt. 
Wenn jetzt das Heulen und 
Zähneklappern der CDU/CSU 
und der Atomwirtschaft los-
geht, sollten sie sich fragen, 
warum sie unser Angebot zur 
weiteren Erkundung Gorle-
bens aus dem Jahr 2006 so ar-
rogant abgelehnt haben.“
Das Bundesumweltministeri-
um hatte nämlich im Jahr 
2006 dem Bundeskanzleramt 
und der Union vorgeschlagen, 
Gorleben weiter zu entwickeln 
und das immer noch geltende 
Moratorium des Erkundungs-
stopps vor 2010 aufzuheben. 
Dann hätte man möglicher-
weise die Erkundung vor 2015 
abschließen können. Gabriel: 
„Das war allerdings an zwei 
Bedingungen geknüpft: Er-
stens die Festlegung von Si-
cherheitskriterien für Endlager 
vor der Standortprüfung. In 
Gorleben ist es genau umge-
kehrt gelaufen, denn die Si-
cherheitskriterien wurden an-
hand des Standorts entwickelt, 
ein wirklich abenteuerliches 
Vorgehen. Und zweitens den 
Vergleich mehrerer Standorte 
mit diesen Sicherheitskriteri-
en, so wie es internationaler 
Standard ist und wie es die 
Schweiz, Frankreich oder 
Skandinavien macht.“ Genau 
dies sei aber von CDU und 
CSU harsch abgewiesen wer-
den. Gabriel: „Bayern und 
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Baden-Württemberg rufen 
zwar am lautesten nach mehr 
Atomstrom, aber wenn es um 
die Endlagersuche geht, dann 
gilt das St. Florians-Prinzip.“
Gabriel sieht daher kaum 
Chancen auf eine weitere 
sachgerechte Erkundung Gor-
lebens: „Schon heute macht 
die geplante Erkundungsstrek-
ke mehr den Eindruck, daß sie 
sich nach Grundstücksgrenzen 
orientiert statt nach geologi-
schen Sicherheitskriterien. Je-
des Verwaltungsgericht würde 
die Frage aufwerfen, warum 
die geplante Erkundungsstrek-
ke derartig seltsam verläuft.“ 
Nun müßten allerdings erst 
einmal jahrelange Enteig-
nungsverfahren durchgesetzt 
werden, für die es aber im 
Atomgesetz keinerlei Rechts-
grundlage mehr gebe. Diese 
wurde unter der Bundesregie-
rung von Gerhard Schröder 
gestrichen. Gabriel: „Wir 
wollten nicht mit der Axt und 
durch Gewalt die Interessen 
der Atomwirtschaft durchset-
zen. Das allerdings droht nun 
durch CDU und FDP. Die 
großen Strategen aus CDU/ 
CSU und FDP, die nach der 
Bundestagswahl zusammen 
regieren möchten, können 
schon mal ein beinhartes Ent-
eignungsverfahren in ihre 
Wahlkampfprogramme auf-
nehmen. Denn ohne das wird 
es nicht gehen. Mal sehen, ob 
sie dagegen auch so energisch 
wettern wie gegen die Enteig-
nung von Banken im Rahmen 
des Finanzskandals“, erklärte 
Gabriel.
Der Bundesumweltminister 
glaubt allerdings nicht, daß 
diese Enteignungsverfahren so 
ohne weiteres durch die Ge-
richte gedeckt würden. Denn 
es fehle an der Prüfung, ob 
man an anderer Stelle in 
Deutschland und ohne Enteig-
nung nicht einen sichereren 
Endlagerstandort als in Gorle-
ben finden könnte, zum Bei-
spiel im bayerischen oder 
baden-württembergischen 
Staatswald. CDU/CSU wür-
den wohl nun zur Prüfung von 
Standortalternativen gezwun-
gen sein, hofft Gabriel. 

Atommüll

Plutonium im 
Lager Asse
Auch hochradioaktiver Abfall 
ist in das Atommüll-Lager 
Asse II eingelagert worden, 
obwohl das Lager nur für 
schwach- und mittelradioakti-
ven Abfall vorgesehen und 
genehmigt worden war. „In 
der Schachtanlage Asse II la-
gert mit rund 28 Kilogramm 
offensichtlich mehr als drei-
mal so viel hochgiftiges Plu-
tonium wie bislang ange-
nommen“, teilte das Bundes-
umweltministerium (BMU) 
am 29. August 2009 mit und 
bestätigte damit einen Bericht 
des ARD-Fernsehmagazins 
Monitor vom 23. Juli 2009, 
über den Strahlentelex bereits 
in der vorigen Ausgabe be-
richtet hatte. Zu diesem Er-
gebnis komme eine Arbeits-
gruppe um den ehemaligen
Asse-Betreiber Helmholtz 
Zentrum München, heißt es in 
der Mitteilung des BMU. 
Bislang sei immer von neun 
Kilogramm die Rede gewesen. 
Diese Mengenangabe sei auch 
im Statusbericht des Nieder-
sächsischen Umweltministeri-
ums als „nachvollziehbar und 
plausibel“ bewertet worden. 
Offensichtlich beruhe diese 
Angabe aber auf einem Über-
tragungsfehler zwischen einer 
Abteilung des Forschungs-
zentrums Karlsruhe und der 
damals zuständigen Gesell-
schaft für Strahlenforschung 
(GSF). „Es ist unglaublich, 
dass man sich bei einem so 
gefährlichen Stoff wie Pluto-
nium einfach in der Mengen-
angabe irrt. Diese Korrektur 
zeigt einmal mehr, dass man 
sich nicht auf die Angaben 
zum Inventar in der Asse ver-
lassen kann. Umso wichtiger 
ist es, dass das Bundesamt für 
Strahlenschutz als neuer Be-
treiber das gesamte Inventar 
neu bewertet. Denn das ist 
natürlich von großer Bedeu-
tung für das Stilllegungskon-
zept“, wird Bundesumweltmi-
nister Sigmar Gabriel dazu zi-
tiert. 
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